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Seitz GmbH          
The fresher company 

Arbeitsbereich

Arbeitsplatz

Tätigkeit

Gefahrstoffbezeichnung

Soltrol 130
Gefahren für Mensch und Umwelt

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. Vor Hitze und direkter
Sonnenbestrahlung schützen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte und getränkte Kleidung
sofort ausziehen.
Atemschutz: Bei guter Raumbelüftung nicht erforderlich. Bei unzureichender Belüftung
Atemschutz.
Handschutz: Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk Das Handschuhmaterial muss
undurchlässig gegen das Produkt/ den Stoff/ die Zubereitung sein.
Augenschutz: Schutzbrille
Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung

Verhalten im Gefahrfall
Persönliche Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten. Verletzte bergen.
Produkt nicht in die Kanalisation und Gewässer gelangen lassen. Mit flüssigkeitsbindendem
Material aufnehmen und entsorgen. Im Brandfall Bildung giftiger Gase möglich -
umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
Ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl

Erste Hilfe
Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Selbstschutz beachten. Mit Produkt
verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Bei Hautkontakt mit Wasser
abwaschen und gut nachspülen. Nach Augenkontakt sofort mehrere Minuten unter fließendem
Wasser spülen und Arzt konsultieren. Nach Einatmen Frischluftzufuhr. Nach Verschlucken
Mund mit Wasser ausspülen, reichlich Wasser nachtrinken, kein Erbrechen herbeiführen,
Arzthilfe.

Sachgerechte Entsorgung
Verschüttete Flüssigkeit mit Universalbinder aufsaugen und ebenso wie Abfälle in verschlos-
senen Gefäßen der zuständigen Stelle zur Entsorgung übergeben. Auch kleine Mengen nicht
in den Ausguß leeren.
Muß unter Beachtung der Sonderabfallvorschriften nach Vorbehandlung einer hierfür
zugelassenen Sonderabfalldeponie oder Sonderabfallverbrennungsanlage zugeführt werden.


